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21.) Hebesätze 

Zur Zeit gelten in der Gemeinde folgende Hebesätze (1973): 

Für land:- und forstwirtschaftliche Betriebe 
Hebesatz A 220 v. H. (Grundsteuer A), 

für Grundstücke 
Hebesatz B 220 v. H. (Grundsteuer B), 

für Gewerbe, Kapital und Ertrag 
Hebesatz ;oo v. H. (Gewerbesteuer). 

Die Gemeinde Barlt ist zur Zeit mit 3,1% verschuldeto 

~ 22.) Planungsziele der Gemeinde 

. Die Gemeinde Barlt gehört nach dem Regionalplan für den Pla­

nungsraum IV zum Nahbe.reich des ländlichen Zentralortes St. 

Michaeli-sdonn, in dem nach Ziff. 5.2 und 5.31 des Regional­
planes sowie 9 (3) und 11 des Landesra~mordnungsplanes alle· 
.Einrichtungen zur Grundversorgung des Nahbereichs zu schaffen 
sind. Innerhalb dieses Bereiches ist die Gemeinde Barlt als 
Ort mit einer künftig möglic~en baulichen Entwicklung hervor­
gehoben. Nach der 1. Änderung des Regionalplanes für den Pla­
nungsraum IV für den Bereich des Wirt~schaftsraumes Brunsbüttel; 
zu dem die Gemeinde Barlt gehört, soll nach Ziff. 1? (10) LROPl. 
Hauptfunktion die ländliche Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion, 
erste Nebenfur~tion die zu entwickelnde ~hnfunktion und zweite 
Nebenfunktion die Agrarfunktion seino 

Aufgrund der durch den Regionalplan hervorgehobenen Stellung 
der Gemeinde Barlt innerhalb des Nahbereichs sowie der im Rah­
men der 1. Änderung des Regionalplanes beabsichtigten Festset-· 
zung der Wohnfunktion als Nebenfunktion, die entwickelt werden 
kann, ist für die Gemeinde unter Berücksichtigung der Entwick­
lungsmöglichkeiten des Nahbereichs eine bauliche Entwicklung 
übeJ: den örtl:Lchen Bedarf hinaus möglieh. D&.tai kann sich der 
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